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Materiell-technische Sicherstellung des Wach- und 
Sicherungsdienstes.

Das Wachlokal
Das Wachlokal hat zu umfassen:

- ein Dienstzimmer für den Wachschichtleiter und seinen 
Stellvertreter sowie zur Unterbringung der Sicherungs
technik,

- einen Raum für die Unterbringung der Waffen,
- einen Aufenthaltsraum für die Angehörigen der 

Wachschicht.

Das Wachlokal ist entsprechend den geltenden Bestimmungen 
mit Feuerlöschgeräten, Sanitätskasten, Ladeecke sowie Not
beleuchtung auszustatten.

Angehörige des Wach- und Sicherungsdienstes dürfen das 
Wachlokal nur mit Erlaubnis des Wachschichtleiters ver
lassen.

Der Wachschichtleiter hat nur Dienstvorgesetzten und dem 
vom Leiter der Abteilung festgelegten Personenkreis das 
Betreten des Wachlokals zu gestatten,

Ausrüstung

- Die Wach- und Sicherungskräfte sind entsprechend der 
politisch-operativen Lage und des Bewaffnungsplanes 
der Abteilung XIV mit Waffen und Geräten auszurüsten.

Die Postenbereiche sind mit Signal-, Sprech-, Alarm- 
und Beleuchtungsanlagen und entsprechend der Entwicklung 
der Sicherungstechnik, mit technischen Ausrüstungen zur 
Erhöhung der Sicherheit auszustatten.
In den Verwahrräumen und auf Fluren müssen Notlicht
einrichtungen installiert sein.


